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Beim oCollaboratiae Inw" geht es nicht urn Si,eg,

sond,ern wm Konfliktlasung. Von U eli Vogel-Etinnnn

-frãs abel ielzfltchzàYlll.istnjcht ein p;:ozessualer Sleg, son-
rjern eine Losung, die den BedÍiLrfnissen aller Konflìktparteien
cptimal gereclú wird und ein frjedliches Auseinandergehen
ermöghcht.

Wie r.iele andere alternative Konfliktlösungsmethoden
stammt die Methode des Collaborative Law aus den USA, u'o
sie vor rund dreissig Jahren entu.ickelt u'urde. Die Methode
verbreitete sich rasch auch in Kanada, Australien und Eng-
land. In England verTigt ein Drittel aller Familienrechts-An-
wältinnen und -Arwãlte über eine Ausbildung als Collabora-
tive Lawyer. Tnzwischen sollen welt'¡'eit über 2û 000 Coliabo-
rative I-awyer tätig sein. Erfahrungen aus den l'orgenannten
Ländern und inzwischen auch aus der Schr¡'eizzeigen, dass die
Methode des Collaborative Law ir der überwiegendenZabl.
aller Fälle zu einer eirvernehmlichen, erfoigreichen Konflikt-
lösung führt. Scheitern die Verhandlungen und kommt keire
Einigung zustande, entfällt jede weitere l{onorierung, weil die
Anwälte dann ihr Mandat sofort beenden müssen. Die Kon-
fliktlösung und nicht das Prozessergebnis zählt.

Natürlich ist es ei-ne Mär, dass Anwälte ihre Klienten
hemmungs- und skrupellos in Gerichtsverfahren hinein-
treiben: Jeder forensisch tätige Anwalt kann ein Lied davon
singen, wie häufig Anwälte ihren Klienten von der Einlei-
tung von Prgzessen abraten. Aber es ist eben doch so, dass

der Collaborative Lawyer an der Einigung und der Litigatot
am Streít verdient. \Mer einen Coliaborative Lawyer manda-
tiert, beznhlt ihn ftir die Konfliktlösung. Wer einen Anwalt
für ein konventionelles Gerichtsverfahren beuteht, bezahlt
ihn dafür. dass er den Konfliktgegner nach Möglichkeit pro-
zessual vernichtet. Dabei bleibt unsicher, ob der Gerichts-
entscheid dann den Vorstellungen und Hotfnungen we-
nigstens einer Konfliktpartei entspricht oder aber beide
Farteien frustriert.

Veniger Kosten, mehr Effizienz

Ein Gerichtsverfabren vor einem erstinstanzlichen Gericht im
Kanton Znrich über einen Streitbetrag von 300 000 Franken
hat Anwaltskosten von mindestens20 000 Frarken zur Folge.

Wer verliert, bezahlt diese Kosten mreimal,näm1ich dem eige-
nen und dem gegnerischen Anwalt.Dant kommen Gerichts-
gebühren von nochmals etwa 15 000 Fraaken. In einem Colla-
borative-Law-Verfahren kann der Rechtsstreit möglicher-
weise in wenigen Sitzungen und fär beide Konfliktparteienzu-
friedenstellend für einen Bruchteil der gerichtlichen Prozess-

kosten gelöst werden.
Collaborative Law zeichneT sich also durch Kostengünstig-

keit, Zeitersparnis and Efftzienz aus. Schade, dass sich noch
nicht meh¡ Konflìktpafeien für diesen Ansatz entscheiden
können. Denn, so der Komiker Woody Allen in eirena Inter-
view mit der NZZ (vom22. Juh2072): <<Es ist schlicht belas-
tend, im Streit auseinanderzugehen.>
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Konflihlasung
als Anreizsystem

Suchen Sie einen Anwalt, ater keinen Streit? Mit diesem

Clairn preist der Collaborative-Faehpersonen-Pool seine

Dienstleistungen an. "Collaborative l-aw and Practice> meint
kooperatives, lösungsorientiertes Verhandeln- Und das ge-

schiãht so: Jede Konfliktpartei beauftragt eine Anwältin oder

einen Anwalt aus dem Pool der Collaborative l*awyer- Dem
Pool gehören nul Anwlilte an, die eine Ausbildung als

Collaborative Iawyer absolvief haben. Ein Cl-Verfahren
beginnt damit, dass Anwälte und Konfliktparteien zu viett n'v
saãmentreffen und eine Vereinbarung tiber die Ver-

Einigung statt Streit I

Zwischen dèn Sitzungen kann sich jede Partei mit ihrer An-
wältin oder ihrem Anwalt bespreehen. Komrnt so eine Eini-
gung zustande, schliessen die Parteien eine Vereinbarung tiber
die irarbeitete lÌlsung. Kohmt keine Einigung zustande,

mtissen die Anw2ilte ih¡e Mandate beenden- Sie dürfen ih¡e
Mandanten nicht in-einem Gerichtsverfahren vertreten'
Andernfalls riskieten sie den Ausschluss aus dem Pool der

Collaborative Lawyer und hohe Konventionalstrafen.
Auch allenfalls beigezogene Fachleute dtirfen in einem

Gerichtsverfahren nicht als Gutachter auft¡eten. ,A¡rf dem

eine Unrecht. Ein
erko bleibt auf der
ht es er Niederlage'

, der eine Entschä-

scheitern. Alles erscheint schwarz oder weiss. collaborative
l¿qr hingegen eignet sich vor allem ftir l(onfliktparteien,
denen es nicht darum geht, einen Streit zu gewinnen, son-

dern einen Konflikt zu lösen. Trotzdem können sich Cotrla-

bgrative Lawyer voll für die. Interessen ihrer Manda4ten '

einsetzen.


